Benützungsreglement

Allgemeines
1. Saal, Bühne und Nebenräumlichkeiten stehen Vereinigungen, Privaten, Institutionen und Firmen zur Benützung offen. Der Liegenschaftenvorstand entscheidet über die Bewilligung von ausserordentlichen Anlässen. 
2. Sämtliche behördlichen Bewilligungen (Festwirtschaft, Polizeistundenverlängerung, etc.) sind mindestens eine Woche vor der Veranstaltung bei der Gemeindeverwaltung (Tel. 052 368 55 61) einzuholen. 
3. Der Veranstalter hat nach Erhalt der Bewilligung frühzeitig mit dem Abwart Verbindung aufzunehmen. Seinen Anweisungen ist Folge zu leisten. 
4. Politische Veranstaltungen, die gegen das Gesetz verstossen (Rassismus, Extremismus), sind nicht erlaubt und werden umgehend den polizeilichen Organen gemeldet.
5. Gestützt auf kantonale Bestimmungen gilt im Werkgebäude ein Rauchverbot. Davon ausgenommen ist das grosse Büro im 1. Obergeschoss.
6. Das Anbringen von Dekorationen, Info-Listen etc. mittels Klebestreifen ist verboten. Für diesen Zweck stehen Pinwände zur Verfügung.
7. Dem Veranstalter / Mieter obliegen folgende Pflichten:
a) Bestuhlung, Bühneneinrichtung und Dekorationen.
b) Einhaltung der nach den feuerpolizeilichen Bestimmungen erstellten Bestuhlungspläne.
c) Führung Wirtschaftsbetrieb einschliesslich Anlieferung und Rückschub.
d) Kontrolle des Übernahme-Inventars in Saal, Office und Küche. 
e) Parkplatzordnung auf dem Werkgebäudeareal und auf dem Friedhofweg:
Die Zu- und Wegfahrt der Feuerwehr müssen gewährleistet sein, wobei die Weisungen des Feuerwehrkommandos einzuhalten sind. Die Einrichtung eines Parkdienstes kann vorgeschrieben werden.
f) Meldung von Beschädigungen an Gebäude, Einrichtungen und Mobiliar sowie Geschirr- und Glasbruch an den Abwart. Für deren Kosten hat der Veranstalter / Mieter aufzukommen.
g) Bekanntgabe eines Verantwortlichen für die Bedienung der technischen Anlagen bei Bühnenbenützung an den Abwart.
h) Grobreinigung (besenrein) am Schluss des Anlasses. Fachgerechte Entsorgung des Abfalls. Nachreinigungen und Entsorgungen werden nach Aufwand verrechnet.


Einrichtungen
Saal 	Bodenfläche 9,9 x 22 m = 218 m2
	Konzertbestuhlung 298 Plätze
	Bankettbestuhlung 240 Plätze
	Geschirr und Besteck für ca. 250 Personen

Galerie	Bodenfläche 3,2 x 9,9 m = 31 m2 
	Konzertbestuhlung 40 Plätze

Bühne	Nutzfläche 7,5 x 7 m = 52,5 m2 
	Maximale Höhe 5 m

Küche	1 Kippkessel
	1 Kippbratpfanne
	1 4-Platten Gastronomherd
	1 Steamer
	1 Abwaschautomat


Spezialtarif	
· Gebührenfrei sind Veranstaltungen der Gemeinde sowie Anlässe mit caritativem Charakter gegen Einreichung eines Gesuches.
· Elgger Vereine mit Statuten und Elgger Institutionen (nicht kommerziell) erhalten einen Rabatt von 60 % auf den Raumbenützungskosten. 
· Für private Anlässe erhalten Elgger Einwohner einen Rabatt von 50 % auf den Raumbenützungskosten. 
· Elgger Institutionen (kommerziell) erhalten einen Rabatt von 30 % auf den Raumbenützungskosten. 
· Bei Absage einer Reservation wird eine Gebühr von CHF 50.00 als Umtriebsentschädigung in Rechnung gestellt. Wird die Veranstaltung kurzfristig, d.h. innert Monatsfrist vor dem Durchführungsdatum abgesagt, kann der gesamte Benutzungstarif verrechnet werden.
· Besondere Anlässe können teilgebührenpflichtig erklärt werden. Über den Erlass oder die Reduktion von Gebühren entscheidet der Liegenschaftenvorstand. 
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